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Betreff: Nachrücken von Herrn Eberhard Daferner in den Gemeinderat sowie Feststellung 

möglicher Hinderungsgründe 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadträtin durch Frau Andrea Vogt wird 

gemäß § 16 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) zugestimmt. 
 

2. Dem Eintritt von Herrn Eberhard Daferner, Löwensteiner Straße 2/3, 71642 Ludwigsburg, 
in den Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg stehen keine Hinderungsgründe entgegen. 

 
 
 
 

Sachverhalt/Begründung: 
 
Nach dem Ausscheiden von Stadträtin Gisela Fuchs aus dem Gemeinderat ist für den 
Wahlvorschlag der SPD ein Gemeinderatsmandat neu zu vergeben. 
 
1. Frau Andrea Vogt ist auf Grundlage der Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 7. Juni 

2009 die nächste Ersatzbewerberin des Wahlvorschlags. Mit Schreiben vom 2. September 
2010 hat Frau Vogt jedoch erklärt, dass sie aus beruflichen Gründen als “Nachrückerin“ nicht 
zur Verfügung stehe. Auf Grund der hohen Arbeitsbelastung als Geschäftsführerin des neu 
gegründeten Instituts zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Südosteuropas (IFES) 
sowie der häufigen Geschäftsreisen ins Ausland, die mit dieser Position verbunden seien, 
könne sie das Amt als Stadträtin nicht verantwortungsvoll ausfüllen. 
 
Nach § 16 (1) GemO kann ein Bürger die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit aus 
wichtigen Gründen ablehnen. Als wichtiger Grund gilt nach § 16 (1) Ziff. 4 GemO unter 
anderem, wenn der Bürger häufig von der Gemeinde beruflich abwesend ist.  
 
Über die Anerkennung des wichtigen Grundes entscheidet nach § 16 (2) GemO der 
Gemeinderat. 

 
 
 
2. Nach Frau Vogt ist Herr Eberhard Daferner nächster Ersatzbewerber des Wahlvorschlags. 
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Er hat mit Schreiben vom 6. September 2010 mitgeteilt, dass er bereit sei, das freie 
Gemeinderatsmandat anzunehmen. Ihm seien keine Umstände nach den §§ 16 oder 29 GemO 
bekannt, die ihn an der Übernahme und Ausübung des Mandats hinderten. 
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